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Hausinterne Mitteilung/Stellungnahme 

Bauordnungsamt 

 

Frau Schmidt 

 

DO Strausberg 

 
 
  
 

 
 
        Datum:  07. Oktober 2024 
        
 
A. Allgemeine Angaben 

Stadt/Gemeinde/Amt: Seelow-Land 

 

Vorhaben: Errichtung Photovoltaikanlagen (PV) 

 

[  ]      Flächennutzungsplan  

 

[X]    Bebauungsplan  

 

Bebauungsplan (BP) „Solarpark Plötzenhof“, (Stand Vorentwurf, Juli 2024) 

 Gemarkung: Alt Mahlisch  

 Flur:  3 

Flurstücke:   1-5, 7-23, 24 tlw., 27, tlw., 28, 29-30 tlw., 31-40, 45-50, 51 tlw., 53-

55 

 

 [  ] Satzungen 

  

[  ] Vorhaben- und Erschließungsplan  

 

[  ] sonstige Satzung 

 

 

B. Stellungnahme des Trägers öffentlicher Belange 

 

Bezeichnung des Trägers öffentlicher Belange:    

 

Untere Bodenschutzbehörde (UBB) 

Az. UBB: 32.31.01/0002   

                 

Aus Sicht der UBB bestehen gegen den Bebauungsplan (BP) „Solarpark Plötzenhof“, (Stand 

Vorentwurf, Juli 2024) keine Einwände. 

 

 

 

 

Fachbereich: 

Organisationseinheit: 

Fachdienst: 

 

 

Dienstort: 

Auskunft erteilt: 

Durchwahl: 

Telefax: 

E-Mail: 

 

AZ: 

 

IV 

Amt für Landwirtschaft und Umwelt 

Untere Abfallwirtschafts- und Untere 

Bodenschutzbehörde (UAWB/UBB) 

Untere Bodenschutzbehörde (UBB) 

Seelow 

Herr  Berger 

03346 850 - 7341 

03346 850 - 6309 

bodenschutzbehoerde@landkreismol.de 

 

03173-24 
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1. Auflagen 

 

1.1 Das Vorhaben ist nach den geltenden, allgemein anerkannten Regeln der Technik 

so durchzuführen, dass eine schädliche Bodenveränderung (Bundes-Bodenschutz-

gesetz, § 7 BBodSchG1) ausgeschlossen werden kann.  D. h. es hat ein sparsamer 

und schonender Umgang mit Boden sowie der Schutz vor Beeinträchtigungen durch 

Stoffe, durch Erosion und durch Verdichtungen zu erfolgen (DIN 18915, DIN 19731 

und DIN 19639). Die Flächeninanspruchnahme ist auf das Mindestmaß zu be-

schränken. Dies gilt insbesondere für Flächen, die für den Rückbau der Freiflächen-

anlage zusätzlich zur bestehenden Flächeninfrastruktur in Anspruch genommen 

werden. Für den Rückbau (zusätzlich zur bestehenden Infrastruktur) in Anspruch 

genommene Flächen müssen Schutzmaßnahmen ergriffen werden, um die Böden 

vor Verdichtung und Vernässung, Stoffeinträgen und Verschmutzung sowie Erosion 

zu schützen. 

 

Baustelleneinrichtungsflächen müssen ausreichend dimensioniert werden (Lager-

kapazität, Maschinenbewegung auf den Flächen).  

 

Der zur Errichtung von Wechselrichtern, Trafo und Kabelgräben erforderliche Bo-

denabtrag ist zwischenzulagern, vor Verdichtung und Verunreinigung zu schützen 

und möglichst am Standort wieder einzubauen. Die Fläche des Eingriffs oder der 

temporären Beanspruchung ist möglichst gering zu halten. Erdaushub soll mög-

lichst vermieden werden. Vorhandene Oberbodenschichten dürfen nicht unnötig 

abgeschoben werden. Noch vorhandene, natürliche Böden dürfen nur im trockenen 

Zustand und möglichst nur mit leichten Baumaschinen befahren werden. Schädli-

che Stoffeinträge in das Erdreich sind zum Schutz des Grundwassers und des Bo-

dens zu vermeiden. Das Befahren von Bautabuflächen, insbesondere zukünftiger 

Ausgleichsflächen, ist auszuschließen. Unvermeidbare Verdichtungen des Bodens 

durch den Baustellenbetrieb sind zu ermitteln und durch Lockerungsmaßnahmen 

nach Abschluss der Bauarbeiten auszugleichen. 

 

1.2 Sollten umweltrelevante und/oder organoleptische Auffälligkeiten (Farbe, Geruch, 

Beschaffenheit, Material) im Boden, Bausubstanz und/oder Grundwasser festge-

stellt werden, sind diese gemäß § 31 BbgAbfBodG2 der UBB zur Festlegung der 

weiteren Verfahrensweise umgehend zur Kenntnis zu geben. 

 

1.3 Es sind Maßnahmen zum Schutz vor Bodenverdichtungen und daraus resultieren-

den Vernässungen und Veränderungen der physikalischen Bodeneigenschaften zu 

ergreifen. Die Flächen sind in Abhängigkeit ihrer Inanspruchnahme beim Rückbau 

zu präparieren. Bodenschonendes Arbeiten auf und mit Bodenmaterial kann nur 

bei ausreichend trockenen Witterungsbedingungen und Bodenverhältnissen sowie 

bei Bodenfrost erfolgen. Nach Möglichkeit sind Maschinen mit möglichst geringem 

Gesamtgewicht und möglichst geringer Bodenpressung einzusetzen. Maschinen mit 

hohem Gesamtgewicht und hoher Flächenpressung dürfen nur in Verbindung mit 

Maßnahmen zum Schutz von Böden vor Verdichtungen eingesetzt werden. Schutz-

maßnahmen zum Maschineneinsatz dienen dazu, den Druckeintrag in den Boden 

zu verringern und Verdichtungen und Vernässungen zu vermeiden. Auf unge-

schütztem Boden sind Maschinen mit bodenschonenden Laufwerken (Kettenfahr-

zeuge mit möglichst geringem Gesamtgewicht und niedriger Flächenpressung oder 

Radfahrzeuge mit Breit- und Terrareifen) einzusetzen. Die Grenzen der Befahrbar-

keit und Bearbeitbarkeit von Böden sowie die spezifische Maschineneinsatzgrenze 

können nach DIN 19639 (2019) in Abhängigkeit von Bodenfeuchte und Konsistenz-

bereichen ermittelt werden. 

 

1.4 Es ist eine bodenkundliche Baubegleitung im Rahmen des Rückbaus zu beauftragen 

(DIN 19639) die mit der bodenkundlichen Baubegleitung beauftragte Person muss 
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über die notwendige Sach- und Fachkunde verfügen und diese nachweisen. Die mit 

der bodenkundlichen Baubegleitung beauftragte Person ist der Genehmigungsbe-

hörde vor Beginn des Rückbaus zu benennen. Die bodenkundliche Baubegleitung 

muss der Genehmigungsbehörde regelmäßig Bericht erstatten. Die bodenkundliche 

Baubegleitung ist mit der Erstellung des vorhabenbezogenen Bodenschutzkonzep-

tes zu realisieren. 

 

1.5 (De-)Montage- und Lagerflächen sind vollständig zurückzubauen. Zuwegungen 

und Kabeltrassen sind, soweit sie keine andere Verwendung außerhalb der zurück-

zubauenden Freiflächenanlage haben, vollständig zurückzubauen. Versiegelte Be-

reiche sind vollständig zurückzubauen. Baustoffe, -abfälle, sonstige Verunreinigun-

gen und auf/ in den Boden eingebrachte, standortfremde Materialien sind vollstän-

dig zu entfernen. Auf allen zurückgebauten Flächen sind Verdichtungen im Unter-

grund zu lockern, sobald dies die aktuelle Bodenfeuchte zulässt. Die Wiederher-

stellung der Bodenfunktion ist sicherzustellen (§ 2 BBodSchG1), schädliche Boden-

veränderungen zu beseitigen (§ 10 i. V. m. § 4 Abs. 3 BBodSchG1). 

 

1.6 Aufbereitung/Wiederherstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht zur voll-

ständigen Wiederherstellung der Bodenfunktionen ist gemäß §§ 6-7 BBodSchV3 für 

beanspruchte Flächen zu realisieren.  

 

1.7 Es sind Maßnahmen zum Schutz des Bodens und des Grundwassers vor Schadstof-

feinträgen, ausgehend von Betriebsmitteln der Freiflächenanlagen oder Maschinen, 

zu ergreifen. Es sind Maßnahmen zum Schutz vor Einträgen von Fremdstoffen und 

Verunreinigungen in Form von Baustoffen oder Bauabfällen, insbesondere durch 

Vermischen derselben mit Bodenmaterial, zu ergreifen. Wassergefährdende Stoffe 

dürfen nicht auf ungeschütztem Boden gelagert werden. Maschinen dürfen nicht 

auf ungeschütztem Boden geparkt oder betankt werden. Maschinen müssen vor 

jeder Benutzung auf die Dichtheit aller Leitungssysteme mit wassergefährdenden 

Stoffen geprüft werden. Es ist ein Lagerort für eine ausreichende Menge an Binde-

mittel auszuweisen und das Baustellenpersonal darüber zu informieren. Beim Um-

gang mit wassergefährdenden Stoffen sind Auffangwannen einzusetzen. 

 

1.8 Es sind Maßnahmen zum Schutz vor Bodenerosion zu ergreifen, insbesondere für 

Flächen in Hanglage und mit fehlender Begrünung. Auf erosionsgefährdeten Flä-

chen ist für eine geregelte Wasserhaltung, durch eine gezielte Ableitung von Was-

ser aus dem Baufeld mittels Grabensystem, sowie Sammeln und Abpumpen des 

Wassers zu sorgen. Auf erosionsgefährdeten Flächen sorgt eine rasche Begrünung 

für einen Schutz vor Erosion. Bodenmieten müssen bei längerer Lagerungsdauer 

aktiv (Ansaat) begrünt werden. 

 

1.9 Nach Fertigstellung der Photovoltaikanlagen hat ein Rückbau der nicht mehr erfor-

derlichen Ausbauten zu erfolgen, mithin auch der Bau- und Nebenstellflächen so-

wie die für die Errichtung der Photovoltaikanlagen notwendigen Montageflächen. 

Die Wiederherstellung der Bodenfunktion ist sicherzustellen (§ 2 BBodSchG1), 

schädliche Bodenveränderungen zu beseitigen (§ 10 i. V. m. § 4 Abs. 3 

BBodSchG1). 

 

1.10 Der Rückbaubeginn sowie der Rückbauabschluss ist unaufgefordert der UBB anzu-

zeigen. 

 

 

2. Hinweise 

 

2.1 Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen 

Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so 
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weit wie möglich vermieden werden und dem Entstehen schädlicher Bodenverän-

derungen ist vorzubeugen, indem Bodeneinwirkungen vermieden oder nach Mög-

lichkeit vermindert werden (§ 1 BBodSchG1).  

 

2.2 Das Baugesetzbuch3 fordert seit dem 20.07.2004 eine Verpflichtungserklärung des 

Vorhabenträgers bzw. Bauherrn zum Rückbau der Anlage nach dauerhafter Auf-

gabe der Nutzung als Voraussetzung für die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit im 

Außenbereich (§ 35 Abs. 5 Satz 2 BauGB3). Diese Verpflichtung zum Rückbau um-

fasst grundsätzlich die gesamte bauliche Anlage einschließlich aller Nebenanlagen 

und die Beseitigung aller Bodenversiegelungen einschließlich der Gründungsbau-

werke. 

 

2.3 Bei Vorhaben, bei denen auf einer Fläche von mehr als 3 000 Quadratmetern Ma-

terialien auf oder in die durchwurzelbare Bodenschicht auf- oder eingebracht wer-

den, Bodenmaterial aus dem Ober- oder Unterboden ausgehoben oder abgescho-

ben wird oder der Ober- und Unterboden dauerhaft oder vorübergehend vollständig 

oder teilweise verdichtet wird, kann die für die Zulassung des Vorhabens zustän-

dige Behörde im Benehmen mit der für den Bodenschutz zuständigen Behörde von 

dem nach § 7 Satz 1 des BBodSchG1 Pflichtigen die Beauftragung einer bodenkun-

dlichen Baubegleitung nach DIN 19639 im Einzelfall verlangen (§ 4 Absatz 5 

BBodSchV3). 

 

2.4 Im Bereich des Bebauungsplans (BP) „Solarpark Plötzenhof“, (Stand Vorentwurf, 

Juli 2024) liegt nach derzeitigem Kenntnisstand eine Altablagerung mit der Be-

zeichnung „Altablagerung Plötzenhof“, Reg.-Nr. 0242640105, Gemarkung Alt Mah-

lisch, Flur 3, Flurstücke 24 tlw., 25, 26, 27 tlw.  

 

Ein Eingriff in den Ablagerungskörper ist zu vermeiden/untersagt. 

 

Während der Baumaßnahmen ist im Besonderen in diesem Bereich auf Kontami-

nationen und organoleptische Auffälligkeiten zu achten, bei Feststellung ist Punkt 

1.2 dieser Stellungnahme zu veranlassen.  

 

2.5 Es besteht generell das Erfordernis bei zukünftigen baurechtlichen Genehmigungs-

verfahren (Baumaßnahmen/Rückbaumaßnahmen), einschließlich gesamtheitlicher 

Erschließungsmaßnahmen die UBB vorab zu beteiligen, um ggf. erforderliche Ge-

fahrenabwehrmaßnahmen für die Schutzgüter menschliche Gesundheit, Boden, 

Grundwasser zu ermitteln. 

 

2.6 Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen 

Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so 

weit wie möglich vermieden werden und dem Entstehen schädlicher Bodenverän-

derungen ist vorzubeugen, indem Bodeneinwirkungen vermieden oder nach Mög-

lichkeit vermindert werden (§ 1 BBodSchG1). 

 

2.7 Diese Stellungnahme wurde am Stichtag der Erstellung mit allen dem Landkreis 

Märkisch-Oderland – Umweltamt – UBB zur Verfügung stehenden Informationen – 

ALKATOnline  Altlastenkataster des Landes Brandenburg – Landesamt für Umwelt 

erstellt. Dennoch ist jegliche Haftung ausgeschlossen, alle Angaben erfolgen ohne 

Gewähr auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität. 

 

2.8 Die Bauausführenden sind über die Auflagen und Hinweise zu informieren. 

 

2.9 Die UBB behält sich die Anordnung von weiteren Maßnahmen vor. 
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2.10 Bei Veränderungen der dem Antrag auf Erteilung der Stellungnahme zugrundelie-

genden Angaben, Unterlagen und abgegebenen Erklärung wird diese ungültig. 

Durch diese Stellungnahme werden die aus anderen Rechtsgründen etwa erforder-

lichen Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Zustimmungen oder Anzeigen 

nicht berührt oder ersetzt. 

 

 

Gez. 

 

 

Berger 

SB Altlasten und Bodenschutz 

 

 
1 
Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz - BBodSchG) vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), Zuletzt geändert 

durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306) 

 
² Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz (BbgAbfBodG), Drittes Gesetz zur Änderung des Brandenburgischen Abfall- und Bodenschutzgesetzes*) vom 20. Juni 2024 

 
3 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 221) geändert 
worden ist 
 
4 Umweltinformationsgesetz (UIG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Oktober 2014 (BGBl. I S. 1643), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306) 
geändert worden ist" 
 
5 Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) "Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung vom 9. Juli 2021 (BGBl. I S. 2598, 2716)" Ersetzt V 2129-32-1 v. 12.7.1999 I 1554 
(BBodSchV) 
 


